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Ihre Fragen darf ich wie folbrt beantworten: 

lu Frage I: 
"Welche Gründe sprechen für eine computerunterstützte Lenkerprüfung?" 

1n erster Linie sprechen ökonomische Gründe für die Reform der Lenkerprüfung. Die der­

zeitige Form der theoretischen Lenkerprüfung ist sehr zeitaufwendig und es soll eine Entla­

stung sowohl für Behörden als auch für Sachverständige erreicht werden. Weiters erfordert 

die Umsetzung der EG-Richtlinie über den Führerschein eine längere Prüfungsfahrt (25 Mi­

nuten für die Gruppen A und B sowie 45 Minuten für höherwertige Gruppen) und es bedarf 

daher zusätzlicher Prüferkapazität, um diese längeren Prüfungsfahrten abwickeln zu können. 

Daher müssen die Sachverständigen von der Theorieprüfung entlastet werden. 

Ein weiterer Grund für die Reform der Lenkerprüfung ist zu dem die angestrebte weitere 

Objektivierung der Prüfung 

Zu Frage 2: 
"\Vird die computerunterstützte Lenkerprüfung tatsächlich eiI~geführt? 
\Venn ja, wann?" 

Da sich auch eme ReJhe politischer Entscheidungsträger bereits mehrfach zur Reform der 

theoretischen Lenkerprüfung bekannt haben, envarte ich eine rasche Beschlußfassung zur 

Eintührung der PC- Lenkerprüfung, zumal Österreich als einziges Land der Europäischen 

Union derzeit noch an der mündlichen Prüfungsform festgehalt:en hat; die Einführung der 

neLlen LenkerprüfLIngsmethode sollte unmittelbar nach Ablaufeiner vorgesehenen Testpha­

se, zum Zeitpunkt des lnkrafttretens der Richtlinie 91/439/EWG mit 1.7.1996 erfolgen. 
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Zu Fra(~ 3: 
"Wurden die Fahrschulinhaber eingeladen, an der Erstellung des Modells der computerunter­
stützten Lenkerprüfung mitzuarbeiten? 
Wenn nein, \,...,arum nicht?" 

Die Fahrschulinhaber wurden über ihre gesetzliche Interessenvertretung, den Fachverband 

der Kraftfahrschulen, gemeinsam mit dem KfV und dem Sachverständigenverein in den 

Lenkerprüfungsreformauftrag eingebunden. In zahlreichen Sitzungen und Arbeitskreisen 

wurde den mitarbeitenden Fahrschulinhabern ausreichend Gelegenheit gegeben ihre Vor­

stellungen einzubringen. 

Zu FrQ~4~ 
"Wenn ja, \vurde das lv10dell der computerunterstützten Lenkerprüfung von den Fahrschul­
inhabern unterstützt) 
Wenn nein, warum nichf)" 

Das nunmehr Ende Juni 1995 vorgelegte Reformprojekt wurde von allen drei in Pkt. 3 ge­

nannten Auftragnehmern positiv beu11eilt und die Einführung des Projektes unterstützt. 

Nur einzelne Fahrschulinhaber aus Kärnten w1d Oberösterreich haben in einer Besprechung 

in meinem Ressort Bedenken vorgebracht. Die bisherigen Gespräche mit diesen Skeptikern 

der Lenkerprüfungsreform sind jedoch konstruktiv verlaufen und es konnten dabei einige 

Bedenken ausgeräumt werden. Weiters V\lJfde zugesagt, daß nach Veröffentlichung des Pro­

jektes weitere Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wird. 

Zu FragTe 5: 
"Wie vverden Sie dem Problem, daß Prüfungswerber aus den unterschiedlichsten "sozialen 
Schichten" der Gesellschaft kommen und daher eine computerunterstützte Prüfungsmethode 
nicht auf alle Bewerber 111 gleicher Weise umzulegen sein wird, begegnen?" 

Auch derzeit werden Prüfungs\verbcr aus allen sozialen Schichten der Bevölkerung in Fahr­

schulen auf die Lenkerprüfung vorbereitet. Es liegt in der Natur der Sache, daß manche 

Personen sich auch bei mündlichen Prüfungen besser in Szene setzen können als andere; 

daher errogt im Rahmen der sog. Vorprüfungen in den Fahrschulen auch ein entsprechendes 

Prüfungstraining. 
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Die J-Iandhabung der Steuerungstasten für den Prüfungsablauf durch EDV - unterstützte 

Medien wird die für die Bedienungselemente des Kraftfahrzeuges erforderlichen Anforderun­

gen keines\vegs übersteigen und in etwa der Bedienung einer Fernseher- oder Videofernbe­

dienung entsprechen. Im Rahmen der Begutachtung der in den kraftfahrrechtlichen Normen 

erfolgenden Änderungen sowie in den obgenannten Probeläufen der PC-Prüfung wird noch 

geprüft werden, ob bei einem Wechsel von mündlichen zu schriftlichen Prüfungsfragen (am 

Bild~chirm) flankierende Hilfestellungen für PC-unkundige und unbeholfene Bewerber 

erforderlich sind. 

Zu Frage 6: 
"Aus welchen Gründen konnte eine Objektivierung mit dem derzeitigen Prüfungssystem 
nicht erzielt werden?" 

Dieses Ziel konnte - ob\vohl Verbesserungen erreicht worden sind - mit den einheitlichen 

Prüfbögen nicht ganz erreicht \'v·erden. Dies ist auch aus den unterschiedlichen Durchfalls­

quoten ersichtlich. DIese schwanken zwischen den einzelnen Bundesländern von 20 ~iO bis 

50 %, aber auch innerhalb eines Bundeslandes zwischen den einzelnen Prüfern von 6 bis 

37 ~/o (Juristen) und 1 bis 25 % (Techniker). 

Wien, am 2-1. Juli 1995 

Der Bundesminister 
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